
783 sozialistische ökonomische Integration

so der Sicherung eines Konti
nuierlichen Wachstums der 
Volkswirtschaft durch rationelle 
Nutzung der natürlichen Lebens
und Produktionsgrundlagen der 
Gesellschaft. Sie umfaßt daher 
die planmäßige, komplexe und 
rationelle Entwicklung, Erschlie
ßung, Nutzung und Pflege der 
Landschaft einschließlich des 
Schutzes der Pflanzen- und Tier
welt sowie der natürlichen Schön
heiten; Nutzung und Schutz des 
Bodens, der Wälder und der Ge
wässer; Reinhaltung der Luft; 
Vermeidung von Abproduktion 
(Abfällen); Verminderung von 
Lärm und Schutz der Menschen 
vor Lärm. Alle Staats- und Wirt
schaftsorgane, die Betriebe und 
Einrichtungen, die Ausschüsse 
der Nationalen Front der DDR, 
die gesellschaftlichen Organisa
tionen und alle Bürger sind ver
pflichtet, im Interesse der heuti
gen und der künftigen Genera
tionen die heimatliche Natur zu 
schützen sowie die Naturreich- 
tümer umsichtig und wirtschaft
lich zu nutzen (Verf. • der DDR, 
Art. 15). Die Durchsetzung des 
wissenschaftlich-technischen Fort
schritts, die Entwicklung neuer 
Verfahren, Erzeugnisse und An
lagen, die Projektierung und 
der Aufbau neuer oder die Ratio
nalisierung vorhandener Pro
duktions- und Dienstleistungs
kapazitäten ist mit dem Schutz 
der Natur zu verbinden, um den 
wachsenden Ansprüchen, welche 
die Steigerung der Produktion 
und des geistig-kulturellen Ni
veaus stellen, gerecht zu werden. 
Für die zentrale staatliche Lei
tung und Planung der Grund
fragen der s. L. ist der Minister
rat der DDR verantwortlich. Es 
besteht ein Ministerium für Um
weltschutz und Wasserwirtschaft, 
das die planmäßige Entwicklung 
der Landeskultur in der DDR 
leitet. Die örtlichen Organe der

Staatsmacht koordinieren zur 
Sicherung der komplexen Ent
wicklung und eines hohen ge
sellschaftlichen Nutzeffektes alle 
Maßnahmen in ihrem Territo
rium, welche die Gestaltung der 
natürlichen Umwelt bestimmen 
oder beeinflussen. Die Betriebe 
und ihre übergeordneten staat
lichen und wirtschaftsleitenden 
Organe haben im Rahmen der 
eigenverantwortlichen Leitung 
und Planung des Reproduktions
prozesses Maßnahmen zu tref
fen, damit aus ihrer Tätigkeit 
eine Beeinträchtigung der natür
lichen Umwelt weitestgehend 
ausgeschlossen wird.
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sozialistische ökonomische Inte
gration; objektiver Prozeß der 
Vertiefung der ökonomischen und 
wissenschaftlich-technischen Zu
sammenarbeit und Verflechtung 
der Volkswirtschaften der im 
-*■ Rat für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe vereinten sozialisti
schen Länder. Auf ökonomischem 
Gebiet charakterisiert der Begriff 
der Integration (Zusammenfas
sung einzelner Elemente zu 
einem Ganzen) vor allem das 
Zusammenwachsen verschiedener 
nationaler Volkswirtschaften zu 
einem einheitlichen Wirtschafts
organismus. Die Vertiefung und 
Vervollkommnung der wirtschaft
lichen und wissenschaftlich-tech
nischen Zusammenarbeit und 
Entwicklung der s. ö. I. der 
Mitgliedsländer des RGW er

folgt entsprechend den Prinzi
pien des sozialistischen Interna
tionalismus auf der Grundlage 
der Achtung der staatlichen Sou
veränität, der Unabhängigkeit 
und der nationalen Interessen, 
der Nichteinmischung in die in
neren Angelegenheiten der Län
der, der völligen Gleichberechti
gung, des gegenseitigen Vorteils


